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Für Sonderprogramme der BA gelten spezielle Förder-
bedingungen.

Förderstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit (BA)

Die Förderung beruflicher Weiterbildung unterscheidet drei 
Kategorien:

1.  Weiterbildung mit Abschluss: Umschulungen bei einem 
Träger und betriebliche Einzelmaßnahmen mit Abschluss 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf.

2.  Abschlussorientierte berufliche Weiterbildung: Weiter-
bildungen mit zertifizierter Teilqualifikation.

3.  Sonstige berufliche Weiterbildungen: Dazu gehören u. a. 
berufsbezogene, übergreifende Weiterbildungen sowie 
berufliche Aufstiegsweiterbildungen und Maßnahmen 
zur Förderung von Grundkompetenzen, die an die Auf-
nahme einer beruflichen Weiterbildung mit Abschluss 
heranführen. 

Berufsbezogene, übergreifende Weiterbildungen sowie der 
Erwerb von Teilqualifikationen werden von der BA, aber 
nicht von den zugelassenen kommunalen Trägern erfasst.

In der Förderstatistik werden Förderungen bzw. Teilnahmen 
von Personen an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung 
erfasst. Gezählt werden nicht Personen, sondern Förderfälle 
bzw. Teilnahmen. Eine Person, die in einem Zeitraum oder 
an einem Zeitpunkt mehrere Förderleistungen erhält, wird 
daher mehrfach gezählt.

Zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, die Perso-
nen in den Rechtskreisen SGB II und SGB III eine Quali-

fizierung ermöglichen, zählen die berufliche Weiterbil-
dung und die berufliche Weiterbildung für behinderte 
Menschen → Tabelle B3.1-1.

Förderung der beruflichen Weiterbildung 
(FbW)

Die Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Wei-
terbildung nach SGB III (Arbeitsförderung) und nach 
SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) ist eines 
der wesentlichen Elemente der aktiven Arbeitsförderung. 
Sie soll die individuellen Chancen von Menschen am 
Arbeitsmarkt und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen verbessern. Dazu können Qualifikatio-
nen an geänderte Anforderungen angepasst oder bislang 
fehlende Berufsabschlüsse erworben werden.

In den vergangenen Jahren zeigten sich bei der Förde-
rung beruflicher Weiterbildung relativ stabile Eintritts-
zahlen. Im Jahr 2020 ist die Zahl der Eintritte in Maß-
nahmen der beruflichen Weiterbildung gegenüber dem 
Vorjahr jedoch deutlich gesunken (-17,5 %), was auch 
auf die eingeschränkten Möglichkeiten zur Durchführung 
von Präsenzmaßnahmen im Rahmen der Coronapande-
mie zurückzuführen sein dürfte. Der Rückgang fiel im 
Westen mit -15,2 % deutlich geringer aus als im Osten 
(-24,3 %) → Schaubild B3.1-1.

Auch der durchschnittliche Jahresbestand war in den 
letzten Jahren relativ konstant, mit einer Tendenz des 
Anwachsens der Teilnehmenden aus dem Rechtskreis 
SGB III. Der Anteil der nach SGB III geförderten Teilnah-
men lag im Berichtszeitraum zwischen einem Minimum 
von 49,5 % (2012) und einem Maximalwert von 68,4 % 
im Jahr 2020. In den westlichen Bundesländern lag der 
Anteil der SGB-III-geförderten Teilnahmen in diesem 
Zeitraum stets über 50 %, während in den östlichen 
Bundesländern bis einschließlich 2016 der Anteil an 
SGB-II-Förderungen im Bestand überwog. Im Jahr 2017 
erreichte der SGB-III-Anteil im Jahresdurchschnitts-

Tabelle B3.1-1: Teilnahme an beruflicher Weiterbildung in den Rechtskreisen SGB III und SGB II im Jahr 2020

Teilnehmer/-innenbestand  
(Jahresdurchschnitt)

Zugänge/Eintritte/Bewilligungen 
(Jahressumme)

insgesamt SGB III SGB II insgesamt SGB III SGB II

Berufliche Weiterbildung 2020 
darunter:

180.869 131.805 49.064 296.927 208.732 88.195

Förderung der beruflichen Weiterbildung 153.893 105.319 48.574 272.768 185.014 87.754

       darunter allgemeine Maßnahmen zur 
Weiterbildung Reha

5.477 4.042 1.434 5.131 3.505 1.626

Arbeitsentgeltzuschuss zur beruflichen 
Weiterbildung Beschäftigter

26.976 26.486 490 24.159 23.718 309
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